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BImSch genehmigte Anlagen
Otto-Rüdiger Schulze
HOLZ- UND BAUSTOFFRECYCLING
GmbH & Co. KG
- Entsorgungsfachbetrieb -





E-Mail:	info@ors-recycling.de
Internet:	www.ors-recycling.de
Handelsregister:
Amtsgericht Neuruppin HRA 770 NP
Steuer-Nummer:	053/160/05235
USt-ID.:	DE 187 878 040
Beförderer-Nr.:	PT 1000072




Bankverbindung:
Commerzbank
IBAN: DE08 1604 0000 0505 3111 00
BIC: COBADEFFXXX
Betriebsstätten Telefon (Fax):
• Büro:	03 30 51 / 629-0 (30)
• Teschendorf	03 30 94 / 693-0 (28)
	• Disposition:	03 30 94 / 693-11 o. 12 (14)
	• Rechnungslegung:	03 30 94 / 693-39 (71)
• Berlin Blankenburger Str.	030 / 47 75 64-15 (17)
• Berlin Grünauer Str.	030 / 64 16 77-0 (22)




Information
[bookmark: _GoBack]Neue Annahmekriterien zum Bauschutt, Beton, Gips u. Bitumen

Asbest darf nicht in den normalen Bauschuttcontainer, weil es ein gefährlicher Sondermüll ist, der eine fachgerechte Entsorgung erfordert. Das beinhaltet nichts Neues. Aber aufgrund des aktuellen Merkblattes M23 der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) muss die Asbestfreiheit bei Anlieferung nachgewiesen werden.
Bauschutt ohne einen entsprechenden Nachweis oder einer Dokumentation kann nicht von uns angenommen werden.
Wie kann man die Asbestfreiheit nachweisen?

1) Der Bauschutt stammt aus einem Gebäude mit dessen Errichtung nachweislich nach dem 31.10.1993 begonnen wurde.
Wir benötigen dann:			Dokumentation der Asbestfreiheit

2) Der Bauschutt stammt aus einer Baumaßnahme, welche bereits in der Vergangenheit asbestsaniert wurde, ohne weiteren Asbestverdacht.
Wir benötigen dann:			Dokumentation der Asbestfreiheit

3) Mit einer Asbesterkundung des Bauschutts vor dem Rückbau, ohne Asbestbefund.
Wir benötigen dann:			Dokumentation der Asbestfreiheit

4) Mit einer Asbesterkundung des Bauvorhabens, wo der Bauschutt angefallen ist, mit der Aussage, dass die asbesthaltigen Baustoffe entfernt worden sind, so dass der angelieferte Bauschutt kein Asbest enthält.
Wir benötigen dann:			Dokumentation der Asbestfreiheit

5) Mit einer Analyse des Bauschutthaufwerkes, in welcher kein Asbest nachgewiesen worden ist (Haufwerksbeprobung).
Wir benötigen dann:	Dokumentation der Asbestfreiheit, Analysen und Protokolle

6) Der Bauschutt ist eine Monocharge ohne Asbestverdacht.
Monocharge = Dachziegel, Pflastersteine / -platten, Randsteine, Betonwerk- und Rasengittersteine, Stampfbeton, ungeputzter Ziegelbruch, Naturstein, Kies, Naturschiefer, Grabsteine, unverputzte Kalksandsteine, etc.
Wir benötigen dann:			Vereinfachte Dokumentation der Asbestfreiheit
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